
               

 
 
 
 
Anleitung zur Beantragung einer Busfahrkarte 
 
Die Ausgabe und Abrechnung der Schülerfahrkarten erfolgt für alle Schulen im Landkreis 

Ravensburg in einem sogenannten Listenverfahren der Verkehrsunternehmen mit den 

Schulträgern und dem Landratsamt.  

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beantragung 

 

1. Besuchen Sie die Website: Gehen Sie auf die Bestellplattform unter http://abo.bodo.de 

(LAGIS SLV Portal) 

2. Geben Sie die Bestellung auf: Dort können Sie die gewünschte Fahrkartenart auswählen, 

entweder einzelne Monatskarten (als eCard) oder direkt das D-Ticket JugendBW. 

3. Machen Sie persönliche Angaben: Folgen Sie den Anweisungen auf der Website und 

geben Sie alle erforderlichen Daten zu Ihrem Kind und der besuchten Schule an. 

4. Legen Sie die Zahlungsmodalitäten fest: Die Abrechnung der anfallenden Eigenanteile 

erfolgt in der Regel bequem per Lastschriftverfahren direkt mit dem Verkehrsunternehmen, 

das wiederum mit dem Landkreis abrechnet. 

5. Ihr Kind erhält die Fahrkarte: Die Fahrkarte wird Ihnen entsprechend der gewählten 

Option zur Verfügung gestellt (z.B. als Chipkarte oder digitales Ticket). Die Chipkarte wird 

an die Schule geschickt. Sobald sie dort angekommen ist, werden Sie informiert. 

6. Verlust der Fahrkarte: Bei Verlust der Busfahrkarte wird pro Schulhalbjahr eine 

Ersatzfahrkarte gegen eine Gebühr von 10,00 € ersetzt. Diese Kosten werden ebenfalls 

direkt vom RAB/RBO abgebucht. 

Wichtige Hinweise: 

• Berechtigung: Die Schülerbeförderung wird unter bestimmten Voraussetzungen 

bezuschusst. Relevant ist hierbei unter anderem die Entfernung zwischen Ihrem Wohnort und der 

Schule, geregelt in der Satzung des Landkreises Ravensburg zur Schülerbeförderung. 

• Eigenanteile: Je nach Ticketart und Anspruch können Eigenanteile anfallen, die sich an 

den Tarifen des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo) orientieren. Informationen zu 

den aktuellen Eigenanteilen finden Sie ebenfalls auf der Website des Landkreises. 

• Befreiung 3. Kind: Die Erklärung zur Befreiung für das 3. und jedes weitere 

eigenanteilspflichtige Kind muss schuljährlich von den Erziehungsberechtigten abgegeben werden 

• Rückfragen: Bei Fragen können Sie sich gerne an unser Sekretariat oder direkt an die 

RAB unter Tel.: 0731-1550-0 oder RBO unter Tel.: 07031-623180 wenden. 

http://abo.bodo.de/
https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.rv.de/ihr%2Banliegen/verkehr%2Bund%2Bmobilitaet/schuelerbefoerderung&ved=2ahUKEwitkfHv8pmSAxUinf0HHRvCMMUQy_kOegYIAQgFEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw327rpbN-eNX2x9Zw_pJaBu&ust=1768990927251000

